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  Schulhausstrasse 2     
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Versammlung der Einwohnergemeinde 
 

I N F O R M A T I O N 

DATUM Donnerstag, 25. November 2021 

ZEIT 20.00 Uhr 

ORT Mehrzweckraum neues Schulhaus 

  

 

 

TRAKTANDEN 

 
1. Überbauung Chrüzmatte; Kreditgenehmigung Detailerschliessung 
2. Budget 2022 
3. Verpflichtungskredit Sanierung Bällizstrasse; Kenntnisnahme Abrechnung 
4. Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2022 – 2025 
 a) sieben Mitglieder des Gemeinderats (drei Wiederwahlen, vier Neuwahlen) 
 b) Präsident/Präsidentin der Versammlung und des Gemeinderats in einer Person (aus der  
     Mitte des Gemeinderats) 
 c) Vize-Präsident/Vize-Präsidentin der Versammlung und des Gemeinderats in einer Per- 
     son (aus der Mitte des Gemeinderats) 
 d) zwei Mitglieder der Schulkommission (eine Wiederwahl, eine Neuwahl) 
5. Orientierungen des Gemeinderats 
6. Jungbürgerfeier 
 - Sarah Lia Huber 
 - Remo Reinhard 
 - Noël Wüthrich 
7. Verschiedenes 
 
Wir werden Hygienemittel und Schutzmasken vor Ort zur Verfügung stellen. 
 
Aktenauflage / Information 

Die Unterlagen zu den Traktanden liegen 30 Tagen vor der Gemeindeversammlung in der Ge-
meindeverwaltung öffentlich auf. 
Im Weiteren wird auf die erläuternden Informationen zur Gemeindeversammlung im Brenziko-
fer-Infoblatt Nr. 33/November 2021 verwiesen, welches in alle Haushalte zugestellt wird. 
 
Rechtsmittelbelehrung 

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 10 
Tagen) nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, einzureichen (Art. 63ff VRPG). Die Verletzung 
von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Art. 49a Gemeinde-
gesetz; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Be-
schlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen. 
 
Alle stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt und 
seit drei Monaten Wohnsitz in der Gemeinde Brenzikofen haben, sind zu dieser Versammlung 



freundlich eingeladen. Selbstverständlich können auch andere Personen als Gäste ohne 
Stimmrecht an der Versammlung teilnehmen. 
 
Infolge der speziellen Corona-Situation gilt während der Gemeindeversammlung eine Masken-
pflicht, die Masken werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Da zudem die Abstands-
vorschriften während eines Apéros nicht gewährleistet werden können, findet auch diesmal 
keines statt.  
 
Brenzikofen, 21. Oktober 2021 Der Gemeinderat 


